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KlimaKrise 
als GefährdunG 
des Kindeswohls Professionsethische Begründungen für Klimaschutz 

in der stationären Jugendhilfe
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in der internationalen definition versteht sich soziale Arbeit1 
als Profession, die sich für die einhaltung der Menschenrech-
te und die Förderung sozialer Gerechtigkeit engagiert. heute 
sind die Menschenrechte zunehmend durch das Fortschrei-
ten der Klimakrise gefährdet, so beispielsweise die Rechte 
auf leben, auf Gesundheit, auf selbstbestimmung inklusive 
der Rechte auf wohnung und nahrung. diese Bedrohung 

der Menschenrechte wurde von der Un-Generalversamm-
lung anerkannt, sie hat 2022 das Menschenrecht auf eine 
saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt in einer Resolu-
tion verabschiedet.2 nimmt soziale Arbeit ihr selbstver-
ständnis ernst, kommt sie nicht darum herum, sich mit den 
ökologischen Krisen unserer Zeit und deren Auswirkungen 
zu beschäftigen.3

im einsatz für soziale Gerechtigkeit muss soziale Arbeit als 
internationale Profession auch das Thema globale Gerech-
tigkeit adressieren. Vor allem Menschen im globalen süden 
und auch indigene Menschen leiden schon jetzt z. B. in den 
ländern südamerikas und in einem deutlich größeren Aus-
maß als wir in deutschland unter den Folgen der Klimakrise. 
Gleichzeitig sind sie nur für einen äußerst geringen Teil der 
Treibhausgasemissionen, die uns in diese Krisen gebracht 

haben, verantwortlich. durch unsere verschwenderische, 
nicht nachhaltige wirtschafts- und lebensweise tragen wir 
in den industrieländern im sogenannten globalen norden die 
hauptverantwortung für die Klimakrise und die Zerstörung 
der natur. dieses Ungleichgewicht zwischen Verantwortung 
und Betroffenheiten durch negative Folgen wird auch unter 
dem Begriff ‚Klimagerechtigkeit‘ diskutiert.4
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dabei sind nicht nur global betrachtet die Klimawandel folgen 
ungerecht verteilt, sondern auch bei uns in deutschland: 
wohlhabende Menschen, die meist viel konsumieren, haben 
im durchschnitt einen deutlich größeren Co2-Fußabdruck 
als Menschen mit geringem einkommen. diese wohnen bei-
spielsweise oft in wohnungen mit schlechten energetischen 
standards und müssen in Relation zu ihrem einkommen 
viel Geld für heizkosten zahlen. im sommer sind sie zudem 
schlechter vor hitze geschützt. Kinder und Jugendliche, die 
in der stationären Kinder- und Jugendhilfe leben, kommen 
häufig aus prekären wohn- und lebenssituationen und sind 
im sozialraum stärkeren Umweltbelastungen ausgesetzt als 
andere Kinder, weil sie zum Beispiel an sehr verkehrsreichen 
straßen leben. 

der Blick auf junge Menschen, die aus Krisen- und Kriegsge-
bieten kommen, und also aus Regionen, die schon jetzt sehr 
stark von den Folgen ökologischer Zerstörungen und Klima-
veränderungen betroffen sind, bekräftigt den handlungsbe-
darf. nach dem UniCeF Klima-Risiko-index für Kinder, der 
erstmalig 2022 veröffentlicht wurde, sind mehr als 99 Pro-
zent aller Kinder weltweit von mindestens einer Auswirkung 
der Klimakrise – wie hitzewellen, Überschwemmung, dürren 
oder luftverschmutzung – betroffen. eine Milliarde Kinder in 

33 ländern sind bereits extrem stark gefährdet, d. h. dass sie 
mehreren klima- und umweltbedingten Gefahren ausgesetzt 
sind. hinzu kommt, dass sie wegen eines unzureichenden 
Zugangs zu wasser und sanitären Anlagen sowie schlechter 
Grundversorgung in den Bereichen Gesundheit und Bildung 
besonders vulnerabel sind.5

Auch mit Blick auf andere Arbeitsfelder der sozialen Arbeit ist 
festzustellen, dass Menschen mit Beeinträchtigung gegen-
über den Auswirkungen der ökologischen Krisen besonders 
gefährdet sind. dies wurde während der Flutkatastrophe im 
sommer 2021 deutlich, als zwölf Bewohner:innen einer sta-
tionären einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen 
starben. sie konnten sich angesichts der hereinbrechenden 
sturzflut weder selbst helfen noch von der regulär besetzen 
nachtwache gerettet werden. Menschen mit Beeinträchti-
gungen, pflegebedürftige Personen oder Kinder sind oft nicht 
in der lage, sich umfänglich über extreme wetterereignisse 
zu informieren, die Gefahren eigenständig abzuschätzen und 
sich im notfall schnell in sicherheit zu bringen. hieraus erge-
ben sich für die soziale Arbeit dringende Fragen nach dem 
schutz ihrer Adressat:innen und somit nach der Relevanz 
von Katastrophenschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen 
für soziale einrichtungen.6

generationengerechtigKeit 
Mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir 
arbeiten, ist auch das Thema Generationengerechtigkeit 
von großer Bedeutung. die “imperiale lebensweise“ in den 
industrieländern, die viel mehr Ressourcen der natur ver-
braucht als uns nachhaltig zur Verfügung stehen, nimmt 
lasten für heutige junge und zukünftige Generationen billi-
gend in Kauf. nicht nur sind sie mit den klimatischen Folgen 
wie hitzewellen oder extremwetterereignissen konfrontiert, 
sondern auch mit klimainduziert sich global verbreitenden 
Pandemien und globalen Konflikten. Auch die Kosten für 
 Klimaanpassung und wiederaufbau nach naturkatastro-
phen, die in Folge eines nicht-handelns in der Gegenwart 
steigen werden, müssen von der jungen und nachfolgenden 

Generationen getragen werden. diese Tatsache wurde auch 
durch das Bundesverfassungsgericht im März 2021 gewür-
digt.7 die Regelungen des Klimaschutzgesetzes der Regie-
rung über die Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 sind, so 
die Aussage des Gerichtes, demnach insofern unzureichend, 
als dass sie keine hinreichenden weitere Minderungsziele 
und -maßnahmen der Treibhausgasemission nach 2030 ent-
halten. das Gericht sieht dadurch die Grundrechte, insbe-
sondere die Freiheitsrechte der jungen Beschwerdeführen-
den verletzt. die emissionsminderungslasten werden in die 
Zukunft verschoben und somit zur Aufgabe der Kinderund 
Jugendlichen gemacht, die keine Verantwortung für die ak-
tuelle situation tragen.8  
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Kinderrechte 
die Kinderrechtskonvention der Vereinten nationen ist ein 
zentraler rechtlicher Bezugspunkt der Kinder- und Jugend-
hilfe. Aufgabe der Fachkräfte ist es, Kinder und Jugendliche 
über ihre Rechte aufzuklären, diese zu wahren und Rechts-
verletzungen anzuzeigen. der Kinderrechtsausschuss be-
fasst sich schon lange mit ökologischen Kinderrechten und 
stellt Bezüge zwischen den Kinderrechten und der natürli-
chen Umwelt her. der Ausschuss sieht beispielsweise das 
Recht auf Überleben und entwicklung (Artikel 6), das Recht 
auf das erreichbare höchstmaß an Gesundheit (Artikel 24), 
das Recht auf angemessene lebensbedingungen (Artikel 
19), das Recht auf Freizeit, spiel und erholung (Artikel 31) 
sowie das Recht auf Partizipation und Berücksichtigung 
des Kindeswillens (Artikel 19) durch die Klimakrise und das 
 Artensterben bedroht. Aktuell arbeitet der Ausschuss am 
General Comment 26 zum Thema Kinderrechte, Umwelt 
und Klima. dieser General Comment, ebenso wie die Kin-
derrechtskonvention, kann auch von Fachkräften der Kinder- 
und Jugendhilfe für die fachliche Begründung herangezogen 
werden, um die für den schutz der Kinderrechte notwen-
digen Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen.

die fortschreitende wissentliche gewaltsame Ausbeutung 
und Zerstörung der globalen Ökosysteme von (bestimmten) 
Menschen(gruppen) ist momentan so gravierend, dass sie 
(in absehbaren Zeiträumen) nur noch eingeschränkt oder 
(infolge von Kipppunkten) auch gar nicht mehr die für das 
menschliche Überleben relevanten Grundlagen (wie  saubere 
luft, sauberes Trinkwasser) spenden können und dabei 
zahlreiche gesundheitliche Risiken massiv zunehmen.9  diese 
‚ökologische Gewalt‘ stellt – analog zu den ‚ökologischen 
Kinderrechten‘ – eine neue Gefährdung des Kindeswohls 
dar. es könnte von einer chronischen Kindeswohlgefährdung 
durch die menschengemachten ökologischen Krisen ausge-

gangen werden. dabei sind im sinne der Kinderrechte insbe-
sondere Gruppen betroffen, die infolge struktureller diskrimi-
nierungen ohnehin besonders vulnerabel sind, wie Kinder in 
Armutslagen oder mit Behinderungen.10 Gleichzeitig können 
diese Gefährdungen nicht durch die Kinder- und Jugendhilfe 
über inobhutnahmen und hilfen zur erziehung abgemildert 
oder abgewendet werden. stattdessen müssen die vielfach 
durchaus benennbaren Verantwortlichen (v. a. fossile Kon-
zerne) identifiziert werden, deren handlungen Gewalt u. a. 
gegenüber nachfolgenden Generationen darstellen.11

Auch im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJsG) ist 
zu lesen, dass junge Menschen ein Recht auf Förderung 
 ihrer entwicklung haben und dass Jugendhilfe dazu beitra-
gen soll, „positive lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche 
Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“ (§1 sGB Viii, Abs. 3). 
Um dieses Recht zu gewährleisten, ist eine gesunde natur 
Grundvoraussetzung. da junge Menschen, die Unterstüt-
zung durch die Jugendhilfe in Anspruch nehmen, mehr-
heitlich komplexen psychosozialen Belastungen ausgesetzt 
sind12, die durch die ökologischen Krisen weiter zunehmen, 
ist es zentral sich für eine kinderrechtsbasierte Klimapolitik 
einzusetzen. hier ist die Vernetzung mit Bündnissen und 
Gruppen aus Klima-, Umwelt- und Menschenrechtsbewe-
gungen bedeutsam.

Als sozialarbeiter:innen müssen wir die Zusammenhänge 
zwischen den ökologischen Krisen, der situation von Kin-
dern und Jugendlichen sowie unserer eigenen Rolle und der 
damit verbundenen Verantwortungen verstehen und einen 
Beitrag zur dringend notwendigen sozialökologischen Trans-
formation unserer Gesellschaft leisten. 
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